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§ 4
Gemeinkostenzuschlag auf die Fertigungslölme

(1) Als Gemeinkostenzuschlag wird festgesetzt: 
90°/o auf die Löhne nach dem Stand vom 31. August 
1950. Bei Lohnerhöhungen nach dem 31. August 1950 
sind die Selbstkosten entsprechend zu senken. In 
dem vorstehenden Zuschlagsatz darf für Gewinn 
und Wagnis ein Höchstsatz von 10°/o enthalten sein. 
Der genannte Gemeinkostenzuschlag kann ohne be
sonderen Nachweis von allen Betrieben angewendet 
werden.

(2) Betriebe, die einen höheren Gemeinkostensatz 
beanspruchen, müssen bei der zuständigen Landes
finanzdirektion — Preisbildung — den preisrechtlich 
vor geschriebenen Kostennachweis führen. Der Ge
meinkostenzuschlag darf den Höchstsatz von 110°/« 
einschl. Wagnis und Gewinn nicht übersteigen. Seine 
Berechnung ist erst nach Bestätigung durch die Lan
desfinanzdirektion zulässig.

(3) Die nachzuweisenden Gemeinkosten müssen 
einer sparsamen und wirtschaftlichen Betriebslei
tung entsprechen und unterliegen der preisrecht
lichen Verantwortung des Betriebes. Diese Betriebe 
haben alljährlich zu Beginn eines neuen Geschäfts
jahres den Gemeinkostenzuschlag auf Grund der Er
gebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres neu zu 
ermitteln und von der zuständigen Landesfinanz
direktion bestätigen zu lassen.

§ 5
Materialkosten

(1) Unter Materialkosten (Fertigungsmaterial) sind 
die Kosten des Materials zu verstehen, welches un
mittelbar für die Leistung oder den Auftrag ver
wendet wird, also insbesondere Fertigungswerk
stoffe.

(2) Für diese darf der preisrechtlich zulässige Ein
standspreis eingesetzt werden. Der Einstandspreis 
ist der Einkaufspreis abzüglich aller Rabatte oder 
sonstigen Preisnachlässe, jedoch unter Belassung des 
Kassenskontos, und zuzüglich der unmittelbaren 
preisrechtlich zulässigen Bezugskosten, die bis zum 
Eingang der Waren in das Lager entstehen, wie 
Fracht, Porto, Zufuhr, Verpackung und Transport
versicherung.

(3) Als Materialmenge ist die Fertigungsmenge zu
züglich Verarbeitungsverlust einzusetzen, wie sie 
sich bei sparsamster Betriebsleitung ergibt.

(4) Auf die Einstandspreise darf ein Zuschlag für 
Materialkosten in Höhe von 10% einschl. Wagnis 
und Gewinn erhoben werden.

(5) Auf das vom Kunden gelieferte Material dür
fen keinerlei Zuschläge berechnet werden. Reste und 
Abfälle müssen depi Kunden auf Verlangen heraus
gegeben werden. f

(6) Liefert ein Betrieb des Glas- und Gebäude
reiniger-Handwerks im Rahmen einer handwerk
lichen Leistung Fertigmaterial (gewerbliches Ge
brauchsgut), so finden die Bestimmungen der Preis
anordnung Nr. 244 vom 26. August 1949 über Preise 
für gewerbliche Gebrauchsgüter im Groß- und Ein
zelhandel (ZVOB1. II S. 107) Anwendung.

§ 6
Sonderleistungen

Für Sonderleistungen gilt folgendes:
1. Mehrarbeits- und Erschwerniszuschläge:

a) Überstunden, Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbeiten, ..die mit dem Auftraggeber 
vereinbart werden müssen, dürfen mit den 
Zuschlägen, die jeweils durch den gültigen 
Tarifvertrag festgesetzt sind, auf die Ferti
gungslöhne aufgeschlagen werden.

b) Derartige Aufschläge sind gegebenenfalls 
gesondert auszuweisen. Der Auftraggeber ist 
vor Durchführung eines mit Zuschlägen ver
bundenen Auftrages auf das Entstehen 
dieser Zuschläge aufmerksam zu machen.

c) Erschwerniszuschläge, welche im Rahmen 
des jeweils gültigen Tarifvertrages für be
sonders schmutzige, gefährliche oder ge
sundheitsschädigende Arbeiten gezahlt wer
den, dürfen ebenfalls mit den gültigen Pro
zentsätzen auf die Fertigungslöhne aufge
schlagen werden.

2. Lohnnebenkosten und Kosten für Reisen:
a) Lohnnebenkosten (Wegegelder, Trennungs

geld, Auslösungen, Kosten für Wochenend
heimfahrten, Unterkunfts- und Übernach
tungsgelder* usw.) dürfen, soweit sie nach 
dem jeweiligen Tarifvertrag zulässig sind, 
dem Auftraggeber in der tatsächlich ent
standenen Höhe berechnet werden.

1 ) Wegezeit innerhalb der Arbeitszeit gilt als 
Arbeitszeit.

c) Die Kosten für Reisen außerhalb des Be
triebsortes dürfen in preisrechtlich vertret
barer Höhe in Rechnung gestellt werden.

d) Auf die Lohnnebenkosten (Buchst, a) und 
die Kosten für Reisen (Buchst, c) darf nur 
ein Zuschlag in der jeweils gültigen Höhe 
der Umsatzsteuer erhoben werden. Lohn
nebenkosten und Kosten für Reisen sind ge
sondert auszuweisen.

3. Fremdarbeiten:
Für Arbeitsleistungen, die aus Gründen' der 
Wirtschaftlichkeit vom Glas- und Gebäude
reinigerbetrieb nicht selbst ausgeführt werden, 
darf dem Auftraggeber, außer den Transport- 
und Verpackungskosten in preisrechtlich zuläs
siger Höhe, zur Abgeltung aller übrigen Kosten 
ein Aufschlag von 10% auf die Nettopreise des 
Betriebes, der die Arbeiten ausführt, berechnet 
werden. Sie sind jedoch gesondert in Rechnung 
zu stellen.

§ 7
Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer wird in jeweiliger Höhe auf den 
Endpreis aufgeschlagen.

§ 8
Inkrafttreten

Diese Durchführungsbestimmung tritt gleichzeitig 
mit der Preisverordnung Nr. 175 für das Glas- und 
Gebäudereiniger-Handwerk in Kraft.
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